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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

§ 1  Allgemeines

(1) Diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmen im sinne von § 310 abs. 1 BGB i.V.m. § 14 BGB.

(2)  abweichende allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers, die der Verkäufer nicht ausdrücklich anerkennt, sind unverbindlich, 
auch wenn der Verkäufer ihnen nicht ausdrücklich widerspricht. Diese aGB gelten ausschließlich.

§ 2  Angebote, Leistungsumfang und Vertragsabschluss

(1) Vertragsangebote des Verkäufers sind freibleibend.

(2) Für den Umfang der vertraglich geschuldeten leistung ist ausschließlich die auftragsbestätigung des Verkäufers maßgebend.

(3)  Änderungen der Konstruktion, der Werkstoffwahl, der spezifikation und der Bauart behält sich der Verkäufer auch nach absendung 
einer auftragsbestätigung vor, sofern diese Änderungen weder der auftragsbestätigung noch der spezifikation des Käufers wider-
sprechen. Der Käufer wird sich darüber hinaus mit darüber hinausgehenden Änderungsvorschlägen des Verkäufers einverstanden 
erklären, soweit diese für den Käufer zumutbar sind.

(4)  Kleine lunker, Fehlstellen und Verunreinigen können fertigungsbedingt auftreten. Diese haben geringe auswirkungen auf die Eigen-
schaften. Das ausbleiben von Fehlstellen kann nicht ausgeschlossen werden.

(5) Die im labor ermittelten physikalischen messwerte wurden unter Idealbedingungen ermittelt.
  Die entsprechenden Datenblätter können auf anforderung zur Verfügung gestellt werden. abweichungen von gefertigten Produkten 

sind zu erwarten. sind bestimmte Werte unbedingt einzuhalten, müssen diese im Vorfeld geklärt werden und bei jedem auftrag ex-
plizit, mit angabe der Norm und des Wertes, auf dem auftrag vermerkt sein. Falls diese Werte nicht im Vorfeld ausdrücklich zugesagt 
wurden, kann keine Haftung für abweichungen übernommen werden.

(6)  Im Formteilbereich fertigen wir grundsätzlich nach DIN 7715 teil 2 Klasse m3 bzw. teil 4 Klasse s2. Die Härtetoleranz liegt bei  
+/- 5 shore a.

(7) Im Walzenbereich wird nach DIN 7868 teil 1 bis 3 – Genauigkeitsgrad H gefertigt.

(8) teillieferungen sind zulässig.

(9)  Die dem angebot oder der auftragsbestätigung zugrunde liegenden Unterlagen wie abbildungen, maß- und Gewichtsangaben sind 
in der regel nur als annäherungswerte zu verstehen, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden.

§ 3  Preise und Zahlungsbedingungen

(1)  sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise ab Werk ausschließlich Verpackung und zuzüglich  
Umsatzsteuer in jeweils gültiger Höhe. Kosten der Verpackung werden gesondert in rechnung gestellt.

(2)  liegen zwischen Vertragsschluss und auslieferung mehr als 4 monate, ohne dass eine lieferverzögerung des Verkäufers von diesem 
zu vertreten ist, kann der Verkäufer den Preis unter Berücksichtigung eingetretener material-, lohn- und sonstiger Nebenkosten, 
die vom Verkäufer zu tragen sind, angemessen erhöhen. Erhöht sich der Kaufpreis um mehr als 40%, ist der Käufer berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten.

(3)  Berücksichtigt der Verkäufer Änderungswünsche des Käufers, so werden die hierdurch entstehenden mehrkosten dem Käufer in 
rechnung gestellt. 

(4)  Bei schuldhafter Überschreitung der Zahlungsfrist werden unter Vorbehalt der Geltendmachung weitergehender ansprüche Zinsen 
in Höhe von 9% nach §§ 288, 247 BGB verlangt.
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§ 4  Aufrechnung und Zurückhaltung

  Dem Besteller steht das recht zur aufrechnung nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. 
Zur ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Ver-
tragsverhältnis beruht. 

§ 5  Lieferfrist

(1)  Der Beginn der von uns angegebenen lieferzeit setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Bestel-
lers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.

(2)  Die angabe eines lieferzeitpunktes erfolgt nach bestem Ermessen und verlängert sich angemessen bei vorübergehender Unmög-
lichkeit, insbesondere bei außerhalb des Willens des Verkäufers liegenden Ursachen, wie bei  arbeitskämpfen, lieferverzögerungen 
eines Vorlieferanten, Verkehrs- und Betriebsstörungen, Werkstoff- oder Energiemangel. auch vom Käufer veranlasste Änderungen 
der gelieferten Ware führen zu einer angemessenen Verlängerung der lieferzeit

(3)  Kommt der Besteller in annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns 
insoweit entstehenden schaden einschließlich etwaiger mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende ansprüche  
bleiben vorbehalten. sofern vorstehende Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Unterganges oder einer  
zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in annahme- oder schuldner-
verzug geraten ist. 

(4) Weitere gesetzliche ansprüche und rechte des Bestellers wegen eines lieferverzuges bleiben unberührt.

§ 6  Gefahrübergang

(1)  Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald der Verkäufer die Ware zur abholung bzw. zum Versand bereitgestellt hat und dies dem 
Käufer anzeigt.

(2)  Wird die Ware auf Wunsch des Bestellers an diesen versendet, so geht mit der absendung an den Besteller, spätestens mit Verlas-
sen des Werkes/lagers die Gefahr des zufälligen Unterganges oder der zufälligen Verschlechterung der Ware an den Besteller über. 
Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt. 

§ 7  Eigentumsvorbehalt

(1)  Der Verkäufer behält sich das Eigentum an den gelieferten Waren bis zur vollständigen Bezahlung vor. Der Eigentumsvorbehalt gilt 
auch, bis sämtliche, auch zukünftige und bedingte Forderungen aus der Geschäftsverbindung zwischen Käufer und Verkäufer erfüllt 
sind.

(2)  Der Käufer ist zur sicherungsübereignung oder Verpfändung der Ware nicht befugt, jedoch zur weiteren Veräußerung der Vorbe-
haltsware im geordneten Geschäftsgang berechtigt. Die hieraus gegenüber seinen Geschäftspartnern entstehenden Forderungen 
tritt er hiermit dem Verkäufer bereits ab.

(3)  Wird die Ware vom Käufer be- oder verarbeitet, erstreckt sich der Eigentumsvorbehalt auch auf die gesamte neue sache. Der Käufer 
erwirbt miteigentum zu dem Bruchteil, der dem Verhältnis des Wertes seiner Ware zu dem der vom Verkäufer gelieferten Ware ent-
spricht.

(4)  Übersteigt der Wert sämtlicher für den Verkäufer bestehenden sicherheiten die bestehenden Forderungen nachhaltig um mehr als  
10 %, so wird der Verkäufer auf Verlangen des Käufers sicherheiten nach Wahl des Verkäufers freigeben.

(5) Der Verkäufer ist berechtigt, die Eigentumsvorbehaltsrechte geltend zu machen, ohne vom Vertrag zurückzutreten.
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§ 8  Gewährleistung

(1)  Ist der Kauf für beide teile ein Handelsgeschäft, so hat der Käufer die Ware unverzüglich nach Erhalt, soweit dies nach ordnungs-
gemäßem Geschäftsgang tunlich ist, zu untersuchen, und, wenn sich ein mangel zeigt, dem Verkäufer unverzüglich anzeige zu 
machen. Unterlässt der Käufer diese anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen mangel handelt, 
der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Im Übrigen gelten die § 377ff HGB.

(2)  Die mängelansprüche sind auf Nacherfüllung beschränkt. Bei finalen Fehlschlagen der Nacherfüllung hat der Käufer das recht, nach 
seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder rückgängigmachung des Vertrages zu verlangen. 

(3)  Weitergehende ansprüche des Käufers, insbesondere wegen mangelfolgeschäden, soweit diese nicht aus dem Fehlen zugesicherter 
Eigenschaften resultieren, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder Verletzung wesentlicher Ver-
tragspflichten des Verkäufers.

§ 9 Haftung

  schadenersatzansprüche des Käufers sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht für ansprüche wegen Verletzung von leben, Körper und  
Gesundheit sowie bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, Verletzung wesentlicher Vertragspflichten des Verkäufers oder des Fehlens 
schriftlich zugesicherter Eigenschaften. 

§ 10  Sonstiges

(1)  Einbeziehung und auslegung dieser Verkaufs- und lieferbedingungen regelt sich ebenso wie abschluss und auslegung der rechts-
geschäfte mit dem Käufer selbst ausschließlich nach dem recht der Bundesrepublik Deutschland. Die anwendung des einheitlichen 
Gesetzes über den abschluss von internationalen Kaufverträgen über bewegliche sachen, des einheitlichen Gesetzes über den 
internationalen Kauf beweglicher sachen des UN-Kaufrechts sind ausgeschlossen.

(2)  Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages oder seiner Bestandteile lässt die Wirksamkeit der übrigen regelun-
gen unberührt. Die Vertragspartner sind im rahmen des Zumutbaren nach treu und Glauben verpflichtet, eine unwirksame Bestim-
mung durch eine ihrem wirtschaftlichen Erfolg gleichkommende wirksame regelung zu ersetzen, sofern dadurch keine wesentliche  
Änderungen des Vertragsinhaltes herbeigeführt wird; das gleiche gilt, falls ein regelungsbedürftiger  sachverhalt nicht ausdrücklich 
geregelt ist. 

(3)  Erfüllungsort für alle sich mittelbar oder unmittelbar aus diesem Vertragsverhältnis ergebenden Verpflichtungen, einschließlich der 
Zahlungspflicht, ist der sitz des Verkäufers.

(4)  Gerichtsstand ist der für den Firmensitz des Verkäufers zuständige Gerichtsort. Der Verkäufer ist auch berechtigt, vor dem Gericht zu 
klagen, welches für den sitz oder eine Niederlassung des Käufers zuständig ist.
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